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RICHTLINIE (EU) 2019/790 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 17. April 2019 

über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im 
digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 96/9/EG 

und 2001/29/EG 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

TITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

(1) Mit dieser Richtlinie werden Vorschriften mit dem Ziel der wei­
teren Harmonisierung des Unionsrechts auf dem Gebiet des Urheber­
rechts und der verwandten Schutzrechte im Rahmen des Binnenmarkts 
unter besonderer Berücksichtigung der digitalen und grenzüberschreiten­
den Nutzung geschützter Inhalte festgelegt. Außerdem enthält sie Vor­
schriften zu Ausnahmen und Beschränkungen des Urheberrechts und 
verwandter Schutzrechte und zur Erleichterung der Lizenzvergabe sowie 
Vorschriften, mit denen das Ziel verfolgt wird, das ordnungsgemäße 
Funktionieren des Marktes für die Verwertung von Werken und sons­
tigen Schutzgegenständen sicherzustellen. 

(2) Mit Ausnahme der in Artikel 24 genannten Fälle lässt diese 
Richtlinie die bereits bestehenden Vorschriften, die in den einschlägigen 
geltenden Richtlinien, insbesondere in den Richtlinien 96/9/EG, 
2000/31/EG, 2001/29/EG, 2006/115/EG, 2009/24/EG, 2012/28/EU und 
2014/26/EU, festgelegt sind, unberührt und beeinträchtigt sie in keiner 
Weise. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

1. „Forschungsorganisation“ bezeichnet eine Hochschule einschließlich 
ihrer Bibliotheken, ein Forschungsinstitut oder eine sonstige Einrich­
tung, deren vorrangiges Ziel die wissenschaftliche Forschung oder 
die Lehrtätigkeit — auch in Verbindung mit wissenschaftlicher For­
schung — ist, die 

a) in ihrer Tätigkeit nicht gewinnorientiert ist oder alle Gewinne in 
ihre wissenschaftliche Forschung reinvestiert, oder 

b) im Rahmen eines von einem Mitgliedstaat anerkannten Auftrags 
im öffentlichen Interesse tätig ist, 

wobei kein Unternehmen, das einen bestimmenden Einfluss auf diese 
Organisation hat, bevorzugten Zugang zu den Ergebnissen der wis­
senschaftlichen Forschung erhält. 

2. „Text und Data Mining“ bezeichnet eine Technik für die automati­
sierte Analyse von Texten und Daten in digitaler Form, mit deren 
Hilfe Informationen unter anderem — aber nicht ausschließlich — 
über Muster, Trends und Korrelationen gewonnen werden können. 

3. „Einrichtung des Kulturerbes“ bezeichnet eine öffentlich zugängliche 
Bibliothek oder Museum, Archiv oder eine im Bereich des Film- 
oder Tonerbes tätige Einrichtung. 

▼B
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4. „Presseveröffentlichung“ bezeichnet eine Sammlung, die hauptsäch­
lich aus literarischen Werken journalistischer Art besteht, aber auch 
sonstige Werke oder sonstige Schutzgegenstände enthalten kann, und 
die 
a) in einer unter einem einheitlichen Titel periodisch erscheinenden 

oder regelmäßig aktualisierten Veröffentlichung, etwa Zeitungen 
oder Magazinen von allgemeinem oder besonderem Interesse, 
eine Einzelausgabe darstellt; 

b) dem Zweck dient, die Öffentlichkeit über Nachrichten oder an­
dere Themen zu informieren und 

c) unabhängig vom Medium auf Initiative eines Diensteanbieters 
unter seiner redaktionellen Verantwortung und Aufsicht veröffent­
licht wird. 

Periodika, die für wissenschaftliche oder akademische Zwecke ver­
legt werden, etwa Wissenschaftsjournale, sind keine Presseveröffent­
lichungen im Sinne dieser Richtlinie. 

5. „Dienst der Informationsgesellschaft“ bezeichnet eine Dienstleistung 
im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 
2015/1535. 

6. „Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten“ bezeichnet den 
Anbieter eines Dienstes der Informationsgesellschaft, bei dem der 
Hauptzweck bzw. einer der Hauptzwecke darin besteht, eine große 
Menge an von seinen Nutzern hochgeladenen, urheberrechtlich ge­
schützten Werken oder sonstigen Schutzgegenständen zu speichern 
und der Öffentlichkeit Zugang hierzu zu verschaffen, wobei dieser 
Anbieter diese Inhalte organisiert und zum Zwecke der Gewinnerzie­
lung bewirbt. 
Anbieter von Diensten, etwa nicht gewinnorientierte Online-Enzyklo­
pädien, nicht gewinnorientierte bildungsbezogene und wissenschaft­
liche Repositorien, Entwicklungs- und Weitergabeplattformen für 
quelloffene Software, Anbieter elektronischer Kommunikations­
dienste im Sinne der Richtlinie (EU) 2018/1972, Online-Marktplätze, 
zwischen Unternehmen erbrachte Cloud-Dienste sowie Cloud-Diens­
te, die ihren Nutzern das Hochladen von Inhalten für den Eigen­
gebrauch ermöglichen, sind keine Diensteanbieter für das Teilen 
von Online-Inhalten im Sinne dieser Richtlinie. 

TITEL II 

MAẞNAHMEN ZUR ANPASSUNG VON AUSNAHMEN UND 
BESCHRÄNKUNGEN AN DAS DIGITALE UND 

GRENZÜBERSCHREITENDE UMFELD 

Artikel 3 

Text und Data Mining zum Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung 

▼C1 
(1) Die Mitgliedstaaten sehen eine Ausnahme von den in Artikel 5 
Buchstabe a und Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 96/9/EG, Artikel 2 
der Richtlinie 2001/29/EG, und Artikel 15 Absatz 1 der vorliegenden 
Richtlinie festgelegten Rechten für Vervielfältigungen und Entnahmen 
vor, die durch Forschungsorganisationen und Einrichtungen des Kultur­
erbes vorgenommen werden, um für Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung Text und Data Mining von Werken oder sonstigen Schutz­
gegenständen, zu denen sie rechtmäßig Zugang haben, durchzuführen. 

▼B 
(2) Vervielfältigungen und Entnahmen von Werken oder sonstigen 
Schutzgegenständen, die gemäß Absatz 1 angefertigt wurden, sind mit 
angemessenen Sicherheitsvorkehrungen zu speichern und dürfen zum 
Zwecke der wissenschaftlichen Forschung, auch zur Überprüfung wis­
senschaftlicher Erkenntnisse, aufbewahrt werden. 

▼B
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(3) Die Rechteinhaber müssen Maßnahmen durchführen können, um 
die Sicherheit und Integrität der Netze und Datenbanken zu wahren, in 
denen die Werke oder sonstigen Schutzgegenstände gespeichert sind. 
Diese Maßnahmen dürfen über das für die Verwirklichung dieses Ziels 
Notwendige nicht hinausgehen. 

(4) Die Mitgliedstaaten wirken darauf hin, dass Rechteinhaber, For­
schungsorganisationen und Einrichtungen des Kulturerbes einvernehm­
lich bewährte Vorgehensweisen bei der die Umsetzung der in Absatz 2 
genannten Verpflichtung bzw. die Durchführung der in Absatz 3 genann­
ten Maßnahmen definieren. 

Artikel 4 

Ausnahmen und Beschränkungen für das Text und Data Mining 

(1) Für zum Zwecke des Text und Data Mining vorgenommene Verviel­
fältigungen und Entnahmen von rechtmäßig zugänglichen Werken und sons­
tigen Schutzgegenständen sehen die Mitgliedstaaten eine Ausnahme oder 
Beschränkung von den Rechten vor, die in Artikel 5 Buchstabe a und Ar­
tikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 96/9/EG, Artikel 2 der Richtlinie 2001/29/EG, 
Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a und b der Richtlinie 2009/24/EG und 
Artikel 15 Absatz 1 der vorliegenden Richtlinie niedergelegt sind. 

(2) Vervielfältigungen und Entnahmen nach Absatz 1 dürfen so lange 
aufbewahrt werden, wie es für die Zwecke des Text und Data Mining 
notwendig ist. 

(3) Die Ausnahmen und Beschränkungen nach Absatz 1 finden An­
wendung, sofern die jeweiligen Rechteinhaber die in Absatz 1 genannten 
Werke und sonstigen Schutzgegenstände nicht ausdrücklich in angemes­
sener Weise, etwa mit maschinenlesbaren Mitteln im Fall von online 
veröffentlichten Inhalten, mit einem Nutzungsvorbehalt versehen haben. 

(4) Dieser Artikel lässt die Anwendung von Artikel 3 unberührt. 

Artikel 5 

Nutzung von Werken und sonstigen Schutzgegenständen für digitale 
und grenzüberschreitende Unterrichts- und Lehrtätigkeiten 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen eine Ausnahme oder Beschränkung für 
die in Artikel 5 Buchstabe a, b, d und e und Artikel 7 Absatz 1 der 
Richtlinie 96/9/EG, Artikel 2 und 3 der Richtlinie 2001/29/EG, Artikel 4 
Absatz 1 der Richtlinie 2009/24/EG und Artikel 15 Absatz 1 der vorlie­
genden Richtlinie festgelegten Rechte vor, damit Werke und sonstige 
Schutzgegenstände für den alleinigen Zweck der Veranschaulichung des 
Unterrichts digital und in dem Maße genutzt werden dürfen, soweit das 
zur Verfolgung nicht-kommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist, sofern diese 
Nutzung 

a) unter der Verantwortung einer Bildungseinrichtung in ihren Räum­
lichkeiten oder an anderen Orten oder in einer gesicherten elektroni­
schen Umgebung stattfindet, zu denen bzw. zu der nur die Schüler, 
die Studierenden und das Lehrpersonal der Bildungseinrichtung Zu­
gang haben, und 

b) mit Quellenangaben erfolgt, indem unter anderem der Name des 
Urhebers angegeben wird, außer in Fällen, in denen sich das als 
unmöglich erweist. 

(2) Unbeschadet des Artikels 7 Absatz 1 können die Mitgliedstaaten fest­
legen, dass die Ausnahme oder Beschränkung nach Absatz 1 insoweit nicht 
oder nicht für bestimmte Nutzungen oder nicht für bestimmte Arten von 
Werken oder sonstigen Schutzgegenständen — etwa vor allem für den Bil­
dungsmarkt vorgesehenes Material oder Notenblätter — gilt, als auf dem 
Markt geeignete und den Bedürfnissen und Besonderheiten von Bildungs­
einrichtungen entsprechende Lizenzen, die die in Absatz 1 des vorliegenden 
Artikels genannten Handlungen erlauben, leicht verfügbar sind. 

▼B
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Mitgliedstaaten, die sich entscheiden, von Unterabsatz 1 des vorliegen­
den Absatzes Gebrauch zu machen, ergreifen die notwendigen Maß­
nahmen, damit die Lizenzen, die die in Absatz 1 des vorliegenden 
Artikels genannten Handlungen erlauben, in angemessener Weise für 
die Bildungseinrichtungen verfügbar und auffindbar sind. 
(3) Die Nutzung von Werken und sonstigen Schutzgegenständen 
über gesicherte elektronische Umgebungen für den alleinigen Zweck 
der Veranschaulichung des Unterrichts gemäß nationalem Recht, das 
auf der Grundlage dieses Artikels erlassen wurde, gilt allein als in 
dem Mitgliedstaat erfolgt, in dem die Bildungseinrichtung ihren Sitz hat. 
(4) Werden Werke oder sonstige Schutzgegenstände nach Absatz 1 
genutzt, so können die Mitgliedstaaten hierfür einen gerechten Aus­
gleich für die jeweiligen Rechteinhaber vorsehen. 

Artikel 6 

Erhaltung des Kulturerbes 

Die Mitgliedstaaten sehen eine Ausnahme für die in Artikel 5 Buch­
stabe a und Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 96/9/EG, Artikel 2 der 
Richtlinie 2001/29/EG, Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 
2009/24/EG und Artikel 15 Absatz 1 der vorliegenden Richtlinie fest­
gelegten Rechte vor, um es Einrichtungen des Kulturerbes zu gestatten, 
Werke und sonstige Schutzgegenstände, die sich dauerhaft in ihren 
Sammlungen befinden, unabhängig vom Format oder Medium für die 
Zwecke der Erhaltung dieser Werke oder sonstigen Schutzgegenstände 
in dem für diese Erhaltung notwendigen Umfang zu vervielfältigen. 

Artikel 7 

Gemeinsame Bestimmungen 

(1) Vertragsbestimmungen, die den in den Artikeln 3, 5 und 6 fest­
gelegten Ausnahmen zuwiderlaufen, sind nicht durchsetzbar. 
(2) Artikel 5 Absatz 5 der Richtlinie 2001/29/EG findet auf die unter 
diesem Titel genannten Ausnahmen und Beschränkungen Anwendung. 
Artikel 6 Absatz 4 Unterabsatz 1, 3 und 5 der Richtlinie 2001/29/EG 
finden auf die Artikel 3 bis 6 der vorliegenden Richtlinie Anwendung. 

TITEL III 

MAẞNAHMEN ZUR VERBESSERUNG DER LIZENZIERUNGSPRAXIS 
UND ZUR GEWÄHRLEISTUNG EINES BREITEREN ZUGANGS ZU 

INHALTEN 

KAPITEL 1 

Vergriffene Werke und sonstige Schutzgegenstände 

Artikel 8 

Nutzung von vergriffenen Werken und sonstigen Schutzgegenständen 
durch Einrichtungen des Kulturerbes 

(1) Die Mitgliedstaaten legen fest, dass eine Verwertungsgesellschaft ent­
sprechend den ihr von den Rechteinhabern erteilten Mandaten mit einer 
Einrichtung des Kulturerbes eine nicht ausschließliche Lizenzvereinbarung 
für nicht-kommerzielle Zwecke abschließen darf, die sich auf die Vervielfäl­
tigung, die Verbreitung, die öffentliche Wiedergabe oder die öffentliche Zu­
gänglichmachung vergriffener Werke oder sonstiger Schutzgegenstände er­
streckt, die sich dauerhaft in der Sammlung dieser Einrichtung befinden, 
unabhängig davon, ob alle Rechteinhaber, die unter die Lizenzvereinbarung 
fallen, der Verwertungsgesellschaft ein Mandat erteilt haben, sofern 

▼B
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a) die Verwertungsgesellschaft aufgrund ihrer Mandate ausreichend re­
präsentativ für die Rechteinhaber der einschlägigen Art von Werken 
oder sonstigen Schutzgegenständen sowie für die Rechte ist, die 
Gegenstand der Lizenz sind und 

b) die Gleichbehandlung aller Rechteinhaber in Bezug auf die Lizenz­
bedingungen gewährleistet wird. 

(2) Die Mitgliedstaaten sehen eine Ausnahme oder Beschränkung für 
die in Artikel 5 Buchstabe a, b, d und e und Artikel 7 Absatz 1 der 
Richtlinie 96/9/EG, den Artikeln 2 und 3 der Richtlinie 2001/29/EG, 
Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 2009/24/EG und Artikel 15 Absatz 1 
der vorliegenden Richtlinie festgelegten Rechte zu dem Zweck vor, 
Einrichtungen des Kulturerbes zu gestatten, vergriffene Werke oder 
sonstige Schutzgegenstände, die sich dauerhaft in ihren Sammlungen 
befinden, für nicht-kommerzielle Zwecke zugänglich zu machen, sofern 
a) der Name des Urhebers oder eines anderen identifizierbaren Rechte­

inhabers angegeben wird, außer in Fällen, in denen sich das als 
unmöglich erweist; und 

b) die Werke oder sonstigen Schutzgegenstände auf nicht-kommerziel­
len Internetseiten zugänglich gemacht werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die in Absatz 2 vorgesehene 
Ausnahme oder Beschränkung nur für Arten von Werken oder sonstigen 
Schutzgegenständen gilt, für die keine Verwertungsgesellschaft vorhan­
den ist, die die Bedingungen nach Absatz 1 Buchstabe a erfüllt. 
(4) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass alle Rechteinhaber ihre 
Werke oder sonstigen Schutzgegenstände auch nach dem Abschluss 
einer Lizenzvereinbarung oder nach dem Beginn der jeweiligen Nutzung 
entweder generell oder in bestimmten Fällen jederzeit einfach und wirk­
sam von dem Lizenzvergabeverfahren nach Absatz 1 oder von der 
Anwendung der in Absatz 2 vorgesehenen Ausnahme oder Beschrän­
kung ausschließen können. 
(5) Ein Werk oder sonstiger Schutzgegenstand gilt als vergriffen, 
wenn nach Treu und Glauben davon ausgegangen werden kann, dass 
das gesamte Werk oder der gesamte sonstige Schutzgegenstand auf den 
üblichen Vertriebswegen für die Öffentlichkeit nicht erhältlich ist, nach­
dem ein vertretbarer Aufwand betrieben wurde, um festzustellen, ob es 
bzw. er für die Öffentlichkeit erhältlich ist. 
Die Mitgliedstaaten können besondere Anforderungen wie einen Stich­
tag vorsehen, um zu bestimmen, ob für ein Werk oder einen sonstigen 
Schutzgegenstand eine Lizenz nach Absatz 1 erteilt oder ob es bzw. er 
im Rahmen einer in Absatz 2 vorgesehenen Ausnahme oder Beschrän­
kung verwendet werden kann. Diese Anforderungen dürfen weder über 
das Notwendige und Vertretbare hinausgehen noch die Möglichkeit aus­
schließen, eine Reihe von Werken oder sonstigen Schutzgegenständen 
insgesamt als vergriffen einzustufen, wenn nach billigem Ermessen da­
von auszugehen ist, dass all diese Werke oder sonstigen Schutzgegen­
stände vergriffen sind. 
(6) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die in Absatz 1 genannten 
Lizenzen bei einer Verwertungsgesellschaft anzufordern sind, die in 
dem Mitgliedstaat repräsentativ ist, in dem die Einrichtung des Kultur­
erbes ihren Sitz hat. 
(7) Dieser Artikel gilt nicht für Reihen vergriffener Werke oder sons­
tiger Schutzgegenstände, wenn nach Prüfung mit vertretbarem Aufwand 
gemäß Absatz 5 nachweislich festgestellt wurde, dass derartige Reihen 
überwiegend aus Folgendem bestehen: 
a) aus Werken oder sonstigen Schutzgegenständen, mit Ausnahme von 

Kinofilmen oder sonstigen audiovisuellen Werken, die zuerst in ei­
nem Drittland veröffentlicht wurden oder, sofern sie nicht veröffent­
licht wurden, zuerst in einem Drittland gesendet wurden; 

b) aus Kinofilmen oder sonstigen audiovisuellen Werken, deren Pro­
duzenten ihren Hauptsitz oder ihren gewöhnlichen Wohnsitz in ei­
nem Drittland haben; oder 

▼B
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c) aus Werken oder sonstigen Schutzgegenständen von Drittstaatsange­
hörigen, sofern sich gemäß den Buchstaben a und b und nach ver­
tretbarem Aufwand kein Mitgliedstaat oder Drittland bestimmen 
lässt; 

Abweichend von Unterabsatz 1 gilt dieser Artikel, wenn die Verwer­
tungsgesellschaft im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a ausreichend re­
präsentativ für Rechteinhaber des jeweiligen Drittlandes ist. 

Artikel 9 

Grenzüberschreitende Nutzung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass nach Artikel 8 erteilte 
Lizenzen die Nutzung von vergriffenen Werken oder sonstigen Schutz­
gegenständen durch Einrichtungen des Kulturerbes in jedem Mitglied­
staat erlauben dürfen. 

(2) Die Nutzung von Werken und sonstigen Schutzgegenständen im 
Rahmen einer in Artikel 8 Absatz 2 vorgesehenen Ausnahme oder 
Beschränkung gilt allein als in dem Mitgliedstaat erfolgt, in dem die 
Einrichtung des Kulturerbes ihren Sitz hat. 

Artikel 10 

Informationsmaßnahmen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Informationen von Ein­
richtungen des Kulturerbes, Verwertungsgesellschaften oder einschlägi­
gen öffentlichen Stellen zum Zwecke der Identifizierung vergriffener 
Werke oder sonstiger Schutzgegenstände, für die eine Lizenz nach Ar­
tikel 8 Absatz 1 erteilt wurde oder die im Rahmen einer in Artikel 8 
Absatz 2 vorgesehenen Ausnahme oder Beschränkung genutzt werden, 
sowie Informationen über die den Rechteinhabern nach Artikel 8 Ab­
satz 4 zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und — sobald vorhan­
den und sofern relevant — Informationen über die Parteien der Lizenz, 
die abgedeckten Gebiete und die Nutzungen dauerhaft, einfach und 
tatsächlich über ein öffentliches zentrales Online-Portal zugänglich ge­
macht werden, und zwar mindestens sechs Monate, bevor die Werke 
oder sonstigen Schutzgegenstände gemäß der Lizenz oder im Rahmen 
der Ausnahme oder Beschränkung verbreitet, öffentlich wiedergegeben 
oder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 

Das Portal wird vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigen­
tum entsprechend der Verordnung (EU) Nr. 386/2012 eingerichtet und 
verwaltet. 

(2) Sofern es der allgemeine Informationsbedarf der Rechteinhaber 
erfordert, sehen die Mitgliedstaaten vor, dass zusätzliche angemessene 
Informationsmaßnahmen ergriffen werden, und zwar im Hinblick auf 
die Fähigkeit von Verwertungsgesellschaften, Lizenzen für Werke und 
sonstige Schutzgegenstände nach Artikel 8 zu erteilen, auf erteilte Li­
zenzen, auf die Nutzungen im Rahmen einer in Artikel 8 Absatz 2 
vorgesehenen Ausnahme oder Beschränkung und auf die den Rechtein­
habern zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nach Artikel 8 Ab­
satz 4. 

Die angemessenen Informationsmaßnahmen gemäß Unterabsatz 1 des 
vorliegenden Absatzes werden in dem Mitgliedstaat ergriffen, in dem 
um die Lizenz nach Artikel 8 Absatz 1 ersucht wird, oder — bei Nut­
zungen im Rahmen einer in Artikel 8 Absatz 2 vorgesehenen Ausnahme 
oder Beschränkung — in dem Mitgliedstaat, in dem die Einrichtung des 
Kulturerbes ihren Sitz hat. Gibt es Anzeichen, etwa den Ursprung der 
Werke oder sonstigen Schutzgegenstände, die darauf hindeuten, dass die 
Rechteinhaber in anderen Mitgliedstaaten oder Drittländern effizienter 
informiert werden könnten, so erstrecken sich die Informationsmaßnah­
men auch auf diese Mitgliedstaaten und Drittländer. 

▼B
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Artikel 11 

Dialog der Interessenträger 

Die Mitgliedstaaten konsultieren die Rechteinhaber, Verwertungsgesell­
schaften und Einrichtungen des Kulturerbes in den einzelnen Branchen, 
bevor sie besondere Anforderungen nach Artikel 8 Absatz 5 festlegen, 
und fördern den regelmäßigen Dialog zwischen den Interessenvertretun­
gen der Nutzer und Rechteinhaber einschließlich der Verwertungsgesell­
schaften sowie anderen einschlägigen Organisationen der Interessenträ­
ger, um für die einzelnen Branchen die Bedeutung und den Nutzwert 
des Lizenzvergabeverfahrens nach Artikel 8 Absatz 1 zu fördern und 
sicherzustellen, dass die in diesem Kapitel genannten Schutzbestimmun­
gen für die Rechteinhaber wirksam sind. 

KAPITEL 2 

Maßnahmen zur Erleichterung der kollektiven Lizenzvergabe 

Artikel 12 

Kollektive Lizenzvergabe mit erweiterter Wirkung 

(1) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass — sofern es die Nut­
zung in ihrem Hoheitsgebiet betrifft und vorbehaltlich der in diesem 
Artikel genannten Schutzbestimmungen — für den Fall, dass eine Ver­
wertungsgesellschaft, die den nationalen Vorschriften zur Umsetzung 
der Richtlinie 2014/26/EU unterliegt, gemäß ihren von den Rechtein­
habern erteilten Mandaten eine Lizenzvereinbarung über die Nutzung 
von Werken oder sonstigen Schutzgegenständen abschließt: 

a) die Geltung einer solchen Vereinbarung auch auf die Rechte von 
Rechteinhabern ausgeweitet werden kann, die dieser Verwertungs­
gesellschaft weder auf der Grundlage einer Abtretungs-, Lizenz- 
noch einer sonstigen vertraglichen Vereinbarung zur Wahrnehmung 
eingeräumt wurden; oder 

b) im Hinblick auf eine solche Lizenzvereinbarung die Verwertungs­
gesellschaft eine gesetzliche Berechtigung hat oder die Vermutung 
gilt, dass sie Rechteinhaber vertritt, die der Verwertungsgesellschaft 
kein entsprechendes Mandat erteilt haben. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das in Absatz 1 genannte 
Lizenzvergabeverfahren nur in genau bestimmten Bereichen der Nut­
zung Anwendung findet, in denen die Einholung der Erlaubnis der 
Rechteinhaber in jedem Einzelfall normalerweise beschwerlich und in 
einem Maße praxisfern ist, dass die erforderliche Erteilung der Lizenz 
aufgrund der Art der Nutzung oder des Typs der jeweiligen Werke oder 
sonstigen Schutzgegenstände unwahrscheinlich wird, und sie stellen si­
cher, dass mit diesem Lizenzvergabeverfahren die berechtigten Interes­
sen der Rechteinhaber geschützt werden. 

(3) Für die Zwecke von Absatz 1 sehen die Mitgliedstaaten die fol­
genden Schutzbestimmungen vor: 

a) die Verwertungsgesellschaft ist aufgrund ihrer Mandate ausreichend 
repräsentativ für die Rechteinhaber der einschlägigen Art von Wer­
ken oder sonstigen Schutzgegenständen sowie für die Rechte, die 
Gegenstand der Lizenz für den jeweiligen Mitgliedstaat sind; 

b) die Gleichbehandlung aller Rechteinhaber, auch in Bezug auf die 
Lizenzbedingungen, wird gewährleistet; 

c) Rechteinhaber, die der Verwertungsgesellschaft, die die Lizenz ge­
währt, kein Mandat erteilt haben, können jederzeit einfach und wirk­
sam ihre Werke und sonstigen Schutzgegenstände von dem gemäß 
diesem Artikel eingeführten Lizenzvergabeverfahren ausschließen; 
und 

▼B
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d) es werden eine angemessene Zeitspanne vor Beginn der lizenzierten 
Nutzung der Werke oder sonstigen Schutzgegenstände angemessene 
Informationsmaßnahmen ergriffen, um Rechteinhaber darüber zu in­
formieren, dass die Verwertungsgesellschaft in der Lage ist, Lizen­
zen für Werke und sonstige Schutzgegenstände zu erteilen, dass die 
Lizenzvergabe gemäß diesem Artikel erfolgt und dass den Rechtein­
habern die Möglichkeiten nach Buchstabe c zur Verfügung stehen. 
Informationsmaßnahmen sind wirksam, ohne dass jeder Rechtein­
haber einzeln informiert werden muss. 

(4) Dieser Artikel lässt die Anwendung von Verfahren für die kol­
lektive Lizenzvergabe mit erweiterter Wirkung gemäß anderen Bestim­
mungen des Unionsrechts einschließlich Bestimmungen über die Zuläs­
sigkeit von Ausnahmen oder Beschränkungen unberührt. 

Dieser Artikel findet keine Anwendung auf die zwingende kollektive 
Rechtewahrnehmung. 

Artikel 7 der Richtlinie 2014/26/EU findet auf die in dem vorliegenden 
Artikel vorgesehenen Lizenzvergabeverfahren Anwendung. 

(5) Sieht ein Mitgliedstaat in seinem nationalen Recht ein Lizenzvergabe­
verfahren gemäß dem vorliegenden Artikel vor, so informiert dieser Mitglied­
staat die Kommission über den Geltungsbereich der entsprechenden nationa­
len Rechtsvorschriften, über die Zwecke und die Arten der möglicherweise 
nach dieser Vorschriften eingeführten Lizenzen sowie über die Kontaktanga­
ben für Organisationen, die Lizenzen nach diesem Lizenzvergabeverfahren 
erteilen, und über welche Mittel und Wege Informationen über die Lizenz­
vergabe und die den Rechteinhabern gemäß Absatz 3 Buchstabe c zur Ver­
fügung stehenden Möglichkeiten bezogen werden können. Diese Informatio­
nen werden von der Kommission veröffentlicht. 

(6) Auf der Grundlage der nach Absatz 5 des vorliegenden Artikels einge­
gangenen Informationen und der Konsultationen in dem gemäß Artikel 12 
Absatz 3 der Richtlinie 2001/29/EG eingerichteten Kontaktausschuss über­
mittelt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 
10. April 2021 einen Bericht über die Nutzung der in Absatz 1 des vor­
liegenden Artikels genannten Lizenzvergabeverfahren in der Union, ihre Aus­
wirkungen auf die Lizenzvergabe und die Rechteinhaber, einschließlich der 
Rechteinhaber, die keine Mitglieder der Gesellschaft, die die Lizenzen ver­
gibt, sind oder Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaats sind bzw. in 
einem anderen Mitgliedstaat wohnhaft sind, über ihre Wirksamkeit für die 
Vereinfachung der Verbreitung kultureller Inhalte und über ihre Auswirkun­
gen auf den Binnenmarkt einschließlich der grenzüberschreitenden Erbrin­
gung von Dienstleistungen und des Wettbewerbs. Diesem Bericht wird er­
forderlichenfalls ein Gesetzgebungsvorschlag beigefügt, auch über die grenz­
überschreitenden Auswirkungen derartiger nationaler Verfahren. 

KAPITEL 3 

Zugänglichkeit und Verfügbarkeit audiovisueller Werke über 
Videoabrufdienste 

Artikel 13 

Verhandlungsmechanismus 

Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass Parteien, die mit Schwierigkeiten im 
Zusammenhang mit der Lizenzierung von Rechten konfrontiert sind, wenn sie 
den Abschluss einer Vereinbarung für die Zwecke der Zugänglichmachung 
audiovisueller Werke über Videoabrufdienste beabsichtigen, sich an eine un­
parteiische Instanz oder Mediatoren wenden können. Die von einem Mitglied­
staat zum Zwecke dieses Artikels eingerichtete oder benannte unparteiische 
Instanz leistet und die Mediatoren leisten den Parteien Unterstützung bei ihren 
Verhandlungen und hilft bzw. helfen ihnen bei der Erzielung von Verein­
barungen, was bei Bedarf auch die Übermittlung von Vorschlägen an die 
Parteien einschließt. 

▼B
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Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission spätestens bis zum 7. Juni 
2021 den Namen der in Absatz 1 genannten Instanz bzw. die Namen 
der in Absatz 1 genannten Mediatoren mit. In den Fällen, in denen die 
Mitgliedstaaten beschlossen haben, sich auf Mediationsverfahren zu 
stützen, muss die Mitteilung an die Kommission mindestens die Quelle 
enthalten, wo einschlägige Informationen über die mit dieser Aufgabe 
betrauten Mediatoren zu finden sind. 

KAPITEL 4 

Gemeinfreie Werke der bildenden Kunst 

Artikel 14 

Gemeinfreie Werke der bildenden Kunst 

Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass nach Ablauf der Dauer des Schutzes 
eines Werkes der bildenden Kunst Material, das im Zuge einer Hand­
lung der Vervielfältigung dieses Werkes entstanden ist, weder urheber­
rechtlich noch durch verwandte Schutzrechte geschützt ist, es sei denn, 
dieses Material stellt eine eigene geistige Schöpfung dar. 

TITEL IV 

MAẞNAHMEN ZUR SCHAFFUNG EINES FUNKTIONSFÄHIGEN 
MARKTES FÜR DEN URHEBERRECHTSSCHUTZ 

KAPITEL 1 

Rechte an Veröffentlichungen 

Artikel 15 

Schutz von Presseveröffentlichungen im Hinblick auf die 
Online-Nutzung 

(1) Die Mitgliedstaaten legen Bestimmungen fest, mit denen Presse­
verlage mit Sitz in einem Mitgliedstaat die in Artikel 2 und Artikel 3 
Absatz 2 der Richtlinie 2001/29/EG genannten Rechte für die 
Online-Nutzung ihrer Presseveröffentlichungen durch Anbieter von 
Diensten der Informationsgesellschaft erhalten. 

Die in Unterabsatz 1 vorgesehenen Rechte gelten nicht für die private 
oder nicht-kommerzielle Nutzung von Presseveröffentlichungen durch 
einzelne Nutzer. 

Der nach Unterabsatz 1 gewährte Schutz gilt nicht für das Setzen von 
Hyperlinks. 

Die in Unterabsatz 1 vorgesehenen Rechte gelten nicht für die Nutzung 
einzelner Wörter oder sehr kurzer Auszüge aus einer Presseveröffent­
lichung. 

(2) Die in Absatz 1 vorgesehenen Rechte lassen die im Unionsrecht 
festgelegten Rechte von Urhebern und sonstigen Rechteinhabern an den 
in einer Presseveröffentlichung enthaltenen Werken und sonstigen 
Schutzgegenständen unberührt und beeinträchtigen diese Rechte in kei­
ner Weise. Die in Absatz 1 vorgesehenen Rechte dürfen nicht zum 
Nachteil dieser Urheber und sonstigen Rechteinhaber geltend gemacht 
werden und dürfen diesen insbesondere nicht das Recht nehmen, ihre 
Werke und sonstigen Schutzgegenstände unabhängig von der Pressever­
öffentlichung zu verwerten, in der sie enthalten sind. 

▼B
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Ist ein Werk oder ein sonstiger Schutzgegenstand auf der Grundlage 
einer nicht ausschließlichen Lizenz in einer Presseveröffentlichung ent­
halten, so dürfen die in Absatz 1 vorgesehenen Rechte nicht zu dem 
Zweck geltend gemacht werden, die Nutzung durch andere berechtigte 
Nutzer zu untersagen. Die in Absatz 1 vorgesehenen Rechte dürfen 
nicht zu dem Zweck geltend gemacht werden, die Nutzung von Werken 
oder sonstigen Schutzgegenständen, deren Schutzdauer abgelaufen ist, 
zu untersagen. 

(3) Die Artikel 5 bis 8 der Richtlinie 2001/29/EG, die Richtlinie 
2012/28/EU und die Richtlinie (EU) 2017/1564 des Europäischen Par­
laments und des Rates ( 1 ) finden sinngemäß auf die in Absatz 1 des 
vorliegenden Artikels vorgesehenen Rechte Anwendung. 

(4) Die in Absatz 1 vorgesehenen Rechte erlöschen zwei Jahre nach 
der Veröffentlichung der Presseveröffentlichung. Die Berechnung dieser 
Zeitspanne erfolgt ab dem 1. Januar des auf den Tag der Veröffent­
lichung der Presseveröffentlichung folgenden Jahres. 

Absatz 1 findet keine Anwendung auf Presseveröffentlichungen, deren 
erstmalige Veröffentlichung vor dem 6. Juni 2019 erfolgt. 

(5) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass Urheber der in einer Presse­
veröffentlichung enthaltenen Werke einen angemessenen Anteil der Ein­
nahmen erhalten, die die Presseverlage aus der Nutzung ihrer Presse­
veröffentlichungen durch Anbieter von Diensten der Informationsgesell­
schaft erhalten. 

Artikel 16 

Ansprüche auf einen gerechten Ausgleich 

Die Mitgliedstaaten können festlegen, dass für den Fall, dass ein Urhe­
ber einem Verleger ein Recht übertragen oder ihm eine Lizenz erteilt 
hat, diese Übertragung oder Lizenzierung eine hinreichende Rechts­
grundlage für den Anspruch des Verlegers auf einen Anteil am Aus­
gleich für die jeweilige Nutzung des Werkes im Rahmen einer Aus­
nahme oder Beschränkung für das übertragene oder lizenzierte Recht 
darstellt. 

Satz 1 lässt die in den Mitgliedstaaten derzeit und künftig geltenden 
Regelungen über das öffentliche Verleihrecht unberührt. 

KAPITEL 2 

Bestimmte Nutzungen geschützter Inhalte durch Online-Dienste 

Artikel 17 

Nutzung geschützter Inhalte durch Diensteanbieter für das Teilen 
von Online-Inhalten 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass ein Diensteanbieter für das 
Teilen von Online-Inhalten eine Handlung der öffentlichen Wiedergabe 
oder eine Handlung der öffentlichen Zugänglichmachung für die Zwe­
cke dieser Richtlinie vornimmt, wenn er der Öffentlichkeit Zugang zu 
von seinen Nutzern hochgeladenen urheberrechtlich geschützten Werken 
oder sonstigen Schutzgegenständen verschafft. 

▼B 

( 1 ) Richtlinie (EU) 2017/1564 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. September 2017 über bestimmte zulässige Formen der Nutzung bestimm­
ter urheberrechtlich oder durch verwandte Schutzrechte geschützter Werke 
und sonstiger Schutzgegenstände zugunsten blinder, sehbehinderter oder an­
derweitig lesebehinderter Personen und zur Änderung der Richtlinie 
2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und 
der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (ABl. L 242 
vom 20.9.2017, S. 6).
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Ein Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten muss deshalb die 
Erlaubnis von den in Artikel 3 Absatz 1 und 2 der Richtlinie 
2001/29/EG genannten Rechteinhabern einholen, etwa durch den Ab­
schluss einer Lizenzvereinbarung, damit er Werke oder sonstige Schutz­
gegenstände öffentlich wiedergeben oder öffentlich zugänglich machen 
darf. 

(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass eine von einem Dienstean­
bieter für das Teilen von Online-Inhalten — zum Beispiel durch Ab­
schluss einer Lizenzvereinbarung — eingeholte Erlaubnis auch für 
Handlungen gilt, die von Nutzern von Diensten ausgeführt werden 
und die in den Geltungsbereich des Artikels 3 der Richtlinie 
2001/29/EG fallen, sofern diese Nutzer nicht auf der Grundlage einer 
gewerblichen Tätigkeit handeln oder mit ihrer Tätigkeit keine erhebli­
chen Einnahmen erzielen. 

(3) Nimmt ein Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten 
eine Handlung der öffentlichen Wiedergabe oder der öffentlichen Zu­
gänglichmachung unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen 
vor, so findet die Beschränkung der Verantwortlichkeit nach Artikel 14 
Absatz 1 der Richtlinie 2000/31/EG auf die in diesem Artikel beschrie­
benen Situationen keine Anwendung. 

Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes lässt die mögliche Anwendung 
von Artikel 14 Absatz 1 der Richtlinie 2000/31/EG auf die Anbieter 
derartiger Dienste für Zwecke außerhalb des Geltungsbereichs dieser 
Richtlinie unberührt. 

(4) Wird die Erlaubnis nicht erteilt, so ist der Diensteanbieter für das 
Teilen von Online-Inhalten für nicht erlaubte Handlungen der öffent­
lichen Wiedergabe, einschließlich der öffentlichen Zugänglichmachung, 
urheberrechtlich geschützter Werke oder sonstiger Schutzgegenstände 
verantwortlich, es sei denn, der Anbieter dieser Dienste erbringt den 
Nachweis, dass er 

a) alle Anstrengungen unternommen hat, um die Erlaubnis einzuholen; 
und 

b) nach Maßgabe hoher branchenüblicher Standards für die berufliche 
Sorgfalt alle Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, 
dass bestimmte Werke und sonstige Schutzgegenstände, zu denen die 
Rechteinhaber den Anbietern dieser Dienste einschlägige und not­
wendige Informationen bereitgestellt haben, nicht verfügbar sind; 
und in jedem Fall 

c) nach Erhalt eines hinreichend begründeten Hinweises von den Rech­
teinhabern unverzüglich gehandelt hat, um den Zugang zu den ent­
sprechenden Werken oder sonstigen Schutzgegenständen zu sperren 
bzw. die entsprechenden Werke oder sonstigen Schutzgegenstände 
von seinen Internetseiten zu entfernen, und alle Anstrengungen un­
ternommen hat, um gemäß Buchstabe b das künftige Hochladen 
dieser Werke oder sonstigen Schutzgegenstände zu verhindern. 

(5) Bei der Feststellung, ob der Diensteanbieter den in Absatz 4 fest­
gelegten Verpflichtungen nachgekommen ist, wird im Lichte des Grund­
satzes der Verhältnismäßigkeit unter anderem Folgendes berücksichtigt: 

a) die Art, das Publikum und der Umfang der Dienste sowie die Art der 
von den Nutzern des Dienstes hochgeladenen Werke oder sonstigen 
Schutzgegenstände; und 

b) die Verfügbarkeit geeigneter und wirksamer Mittel und die Kosten, 
die den Anbietern dieser Dienste hierfür entstehen. 

▼B



 

02019L0790 — DE — 17.05.2019 — 000.002 — 13 

(6) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die Geltung der in Absatz 4 
festgelegten Verantwortung für neue Diensteanbieter für das Teilen von 
Online-Inhalten, deren Dienste der Öffentlichkeit in der Union seit we­
niger als drei Jahren zur Verfügung stehen und deren Jahresumsatz, 
berechnet nach der Empfehlung der Kommission 2003/361/EG ( 1 ), 
10 Mio. EUR nicht übersteigt, darauf beschränkt ist, Absatz 4 Buch­
stabe a einzuhalten und nach Erhalt eines hinreichend begründeten Hin­
weises von den Rechteinhabern unverzüglich zu handeln, um den Zu­
gang zu den entsprechenden Werken und sonstigen Schutzgegenständen 
zu sperren bzw. die entsprechenden Werke und sonstigen Schutzgegen­
stände von ihren Internetseiten zu entfernen. 

Übersteigt — berechnet auf der Grundlage des vorausgegangenen Ka­
lenderjahrs — die durchschnittliche monatliche Anzahl unterschiedlicher 
Besucher der Internetseiten derartiger Diensteanbieter 5 Mio., so müssen 
die Anbieter derartiger Dienste außerdem den Nachweis erbringen, dass 
sie alle Anstrengungen unternommen haben, um das künftige Hochladen 
der gemeldeten Werke und sonstigen Schutzgegenstände, zu denen die 
Rechteinhaber einschlägige und notwendige Informationen bereitgestellt 
haben, zu verhindern. 

(7) Die Zusammenarbeit zwischen den Diensteanbietern für das Tei­
len von Online-Inhalten und den Rechteinhabern darf nicht bewirken, 
dass von Nutzern hochgeladene Werke oder sonstige Schutzgegenstän­
de, bei denen kein Verstoß gegen das Urheberrecht oder verwandte 
Schutzrechte vorliegt, nicht verfügbar sind, und zwar auch dann, 
wenn die Nutzung eines Werkes oder sonstigen Schutzgegenstandes 
im Rahmen einer Ausnahme oder Beschränkung erlaubt ist. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass sich alle Nutzer, die nutzerge­
nerierte Inhalte auf Diensten für das Teilen von Online-Inhalten hoch­
laden oder auf Diensten für das Teilen von Online-Inhalten zugänglich 
machen, in jedem Mitgliedstaat auf jede der folgenden Ausnahmen oder 
Beschränkungen stützen können: 

a) Zitate, Kritik und Rezensionen; 

b) Nutzung zum Zwecke von Karikaturen, Parodien oder Pastiches. 

(8) Die Anwendung dieses Artikels darf nicht zu einer Pflicht zur 
allgemeinen Überwachung führen. 

Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass Diensteanbieter für das Teilen von 
Online-Inhalten den Rechteinhabern auf deren Ersuchen angemessene 
Informationen über die Funktionsweise ihrer Verfahren im Hinblick 
auf die Zusammenarbeit nach Absatz 4 und — im Fall von Lizenzver­
einbarungen zwischen den Anbietern dieser Dienste und den Rechtein­
habern — Informationen über die Nutzung der unter diese Vereinbarun­
gen fallenden Inhalte bereitstellen. 

(9) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass Diensteanbieter für das Tei­
len von Online-Inhalten den Nutzern ihrer Dienste im Fall von Streitig­
keiten über die Sperrung des Zugangs zu den von diesen hochgeladenen 
Werken oder sonstigen Schutzgegenständen bzw. über die Entfernung 
der von diesen hochgeladenen Werke oder sonstigen Schutzgegenstände 
wirksame und zügige Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren zur Ver­
fügung stellen. 

Verlangen Rechteinhaber die Sperrung des Zugangs zu ihren Werken 
oder sonstigen Schutzgegenständen oder die Entfernung dieser Werke 
oder sonstigen Schutzgegenstände, so begründen sie ihr Ersuchen in 
angemessener Weise. Im Rahmen des in Unterabsatz 1 vorgesehenen 
Verfahrens eingereichte Beschwerden sind unverzüglich zu bearbeiten, 

▼B 

( 1 ) Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der 
Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 
vom 20.5.2003, S. 36).
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und Entscheidungen über die Sperrung des Zugangs zu hochgeladenen 
Inhalten bzw. über die Entfernung hochgeladener Inhalte sind einer von 
Menschen durchgeführten Überprüfung zu unterziehen. Die Mitglied­
staaten gewährleisten zudem, dass zur Beilegung von Streitigkeiten au­
ßergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren zur Verfügung stehen. Unbe­
schadet der Rechte der Nutzer auf wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf 
müssen derartige Verfahren die unparteiische Beilegung von Streitig­
keiten ermöglichen und dürfen den Nutzern den Rechtsschutz nach 
nationalem Recht nicht vorenthalten. Insbesondere müssen die Mitglied­
staaten gewährleisten, dass die Nutzer Zugang zu einem Gericht oder 
einem anderen einschlägigen Organ der Rechtspflege haben, um die 
Inanspruchnahme einer Ausnahme oder Beschränkung für das Urheber­
recht und verwandte Schutzrechte geltend machen zu können. 

Diese Richtlinie beeinträchtigt in keiner Weise die berechtigte Nutzung, 
etwa die Nutzung im Rahmen der im Unionsrecht festgelegten Aus­
nahmen oder Beschränkungen, und darf weder zur Identifizierung ein­
zelner Nutzer führen noch als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten dienen, außer dies erfolgt im Einklang mit 
der Richtlinie 2002/58/EG und der Verordnung (EU) 2016/679. 

Die Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten informieren ihre 
Nutzer in ihren Geschäftsbedingungen, dass sie Werke und sonstige 
Schutzgegenstände im Rahmen der im Unionsrecht festgelegten Aus­
nahmen und Beschränkungen für das Urheberrecht und verwandte 
Schutzrechte nutzen können. 

(10) Ab dem 6. Juni 2019 veranstaltet die Kommission in Zusam­
menarbeit mit den Mitgliedstaaten Dialoge zwischen den Interessenträ­
gern, in deren Rahmen bewährte Verfahren für die Zusammenarbeit 
zwischen den Diensteanbietern für das Teilen von Online-Inhalten und 
Rechteinhabern erörtert werden. Die Kommission gibt in Absprache mit 
den Diensteanbietern für das Teilen von Online-Inhalten, Rechtein­
habern, Nutzerorganisationen und anderen einschlägigen Interessenträ­
gern und unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Dialoge zwischen 
den Interessenträgern Leitlinien zur Anwendung dieses Artikels heraus, 
insbesondere im Hinblick auf die Zusammenarbeit nach Absatz 4. Bei 
der Erörterung bewährter Verfahren wird unter anderem die notwendige 
Ausgewogenheit zwischen den Grundrechten und die Inanspruchnahme 
von Ausnahmen und Beschränkungen besonders berücksichtigt. Für die 
Zwecke des Dialogs zwischen den Interessenträgern haben die Nutzer­
organisationen Zugang zu angemessenen, von den Diensteanbietern für 
das Teilen von Online-Inhalten bereitgestellten Informationen über die 
Funktionsweise ihrer Verfahren im Hinblick auf Absatz 4. 

KAPITEL 3 

Faire Vergütung in Verwertungsverträgen mit Urhebern und 
ausübenden Künstlern 

Artikel 18 

Grundsatz der angemessenen und verhältnismäßigen Vergütung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Urheber und ausübende 
Künstler, die eine Lizenz- oder Übertragungsvereinbarung für ihre aus­
schließlichen Rechte an der Verwertung ihrer Werke oder sonstigen 
Schutzgegenstände abschließen, das Recht auf eine angemessene und 
verhältnismäßige Vergütung haben. 

(2) Bei der Umsetzung des in Absatz 1 festgelegten Grundsatzes in 
nationales Recht steht es den Mitgliedstaaten frei, auf verschiedene 
Mechanismen zurückzugreifen und sie tragen dem Grundsatz der Ver­
tragsfreiheit und dem fairen Ausgleich der Rechte und Interessen Rech­
nung. 

▼B
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Artikel 19 

Transparenzpflicht 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Urheber und ausüben­
den Künstler regelmäßig — mindestens einmal jährlich — und unter 
Berücksichtigung der branchenspezifischen Besonderheiten aktuelle, 
einschlägige und umfassende Informationen über die Verwertung ihrer 
Werke und Darbietungen, vor allem über die Art der Verwertung, sämt­
liche erzielten Einnahmen von und die fälligen Forderungen gegenüber 
denjenigen, denen sie Lizenzrechte erteilt oder an die sie Rechte über­
tragen haben, sowie von deren Rechtsnachfolgern erhalten. 
(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in den Fällen, in denen 
für die in Absatz 1 genannten Rechte später Unterlizenzen erteilt wur­
den, die Urheber und ausübenden Künstler oder ihre Vertreter auf Ver­
langen von den Unterlizenznehmern zusätzliche Informationen erhalten, 
falls die erste Vertragspartei nicht über alle Informationen verfügt, die 
für die Zwecke von Absatz 1 notwendig wären. 
Werden diese zusätzlichen Informationen angefordert, so stellt der erste 
Vertragspartner der Urheber und ausübenden Künstler Informationen 
über die Identität der Unterlizenznehmer bereit. 
Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass sämtliche an Unterlizenzneh­
mer gerichteten Verlangen gemäß Unterabsatz 1 direkt oder indirekt 
über den Vertragspartner des Urhebers oder ausübenden Künstlers ge­
stellt werden. 
(3) Die in Absatz 1 genannte Pflicht muss verhältnismäßig und im Hinblick 
auf die Sicherstellung eines hohen Maßes an Transparenz in jeder Branche 
effektiv sein. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass in hinreichend begrün­
deten Fällen, in denen der Verwaltungsaufwand aufgrund der in Absatz 1 ge­
nannten Pflicht im Verhältnis zu den durch die Verwertung des Werks oder der 
Darbietung erzielten Einnahmen unverhältnismäßig hoch wäre, die Pflicht auf 
die Arten und den Umfang der Informationen beschränkt ist, deren Bereitstel­
lung in derartigen Fällen nach billigem Ermessen erwartet werden kann. 
(4) Die Mitgliedstaaten können festlegen, dass die in Absatz 1 des 
vorliegenden Artikels genannte Pflicht keine Anwendung findet, wenn 
der Beitrag des Urhebers oder ausübenden Künstlers vor dem Hinter­
grund des Gesamtwerks oder der Gesamtdarbietung nicht erheblich ist, 
es sei denn, der Urheber oder ausübende Künstler legt dar, dass er die 
Informationen zur Ausübung seiner Rechte nach Artikel 20 Absatz 1 
benötigt und zu diesem Zweck anfordert. 
(5) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass bei Vereinbarungen, 
die Gegenstand von Kollektivvereinbarungen sind oder auf Kollektiv­
vereinbarungen beruhen, die Transparenzvorschriften der einschlägigen 
Kollektivvereinbarung gelten, sofern diese Vorschriften die in den Ab­
sätzen 1 bis 4 vorgesehenen Kriterien erfüllen. 
(6) Ist Artikel 18 der Richtlinie 2014/26/EU anwendbar, so findet die in 
Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannte Pflicht keine Anwendung auf 
Vereinbarungen, die von Organisationen im Sinne von Artikel 3 Buchstabe a 
und b jener Richtlinie oder sonstigen Einrichtungen, die den nationalen Vor­
schriften zur Umsetzung jener Richtlinie unterliegen, geschlossen wurden. 

Artikel 20 

Vertragsanpassungsmechanismus 

(1) Bestehen keine anwendbaren Kollektivvereinbarungen, die einen Me­
chanismus vorsehen, der dem in diesem Artikel festgelegten vergleichbar ist, 
so gewährleisten die Mitgliedstaaten, dass Urheber und ausübende Künstler 
oder ihre Vertreter das Recht haben, eine zusätzliche, angemessene und faire 
Vergütung von der Partei, mit der sie einen Vertrag über die Verwertung ihrer 
Rechte geschlossen haben, oder von den Rechtsnachfolgern einer solchen 
Partei zu verlangen, wenn sich die ursprünglich vereinbarte Vergütung im 
Vergleich zu sämtlichen späteren einschlägigen Einnahmen aus der Verwer­
tung der Werke oder Darbietungen als unverhältnismäßig niedrig erweist. 
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(2) Absatz 1 des vorliegenden Artikels findet keine Anwendung auf 
Vereinbarungen, die von Organisationen im Sinne von Artikel 3 Buch­
stabe a und b der Richtlinie 2014/26/EU oder sonstigen Einrichtungen, 
die bereits den nationalen Vorschriften zur Umsetzung jener Richtlinie 
unterliegen, geschlossen wurden. 

Artikel 21 

Alternative Streitbeilegungsverfahren 

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Streitigkeiten über die 
Transparenzpflicht nach Artikel 19 und den Vertragsanpassungsmecha­
nismus nach Artikel 20 zum Gegenstand eines freiwilligen, alternativen 
Streitbeilegungsverfahrens gemacht werden können. Die Mitgliedstaaten 
stellen sicher, dass Vertretungsorganisationen von Urhebern und aus­
übenden Künstlern derartige Verfahren auf besonderen Antrag eines 
oder mehrerer Urheber oder ausübender Künstler einleiten können. 

Artikel 22 

Widerrufsrecht 

(1) Hat ein Urheber oder ein ausübender Künstler eine ausschließ­
liche Lizenz für seine Rechte an einem Werk oder sonstigen Schutz­
gegenstand erteilt oder eine ausschließliche Übertragung seiner Rechte 
daran vorgenommen, so gewährleisten die Mitgliedstaaten, dass der 
Urheber oder ausübende Künstler diese Lizenz oder Übertragung ganz 
oder teilweise widerrufen kann, wenn dieses Werk oder dieser sonstige 
Schutzgegenstand nicht verwertet wird. 

(2) Für das in Absatz 1 vorgesehene Widerrufsverfahren können im 
nationalen Recht besondere Bestimmungen vorgesehen werden, mit de­
nen Folgendem Rechnung getragen wird: 

a) den Besonderheiten der unterschiedlichen Branchen und den unter­
schiedlichen Arten von Werken und Darbietungen sowie 

b) der jeweiligen Bedeutung der einzelnen Beiträge und den berechtig­
ten Interessen aller Urheber und ausübenden Künstler, die von der 
Anwendung des Widerrufsverfahrens durch einen einzelnen Urheber 
oder ausübenden Künstler betroffen sind, sofern an einem Werk oder 
sonstigen Schutzgegenstand mehr als ein Urheber oder ausübender 
Künstler beteiligt ist. 

Die Mitgliedstaaten können Werke oder sonstige Schutzgegenstände 
von der Anwendung des Widerrufsverfahrens ausnehmen, wenn diese 
Werke oder sonstigen Schutzgegenstände in der Regel Beiträge mehre­
rer Urheber oder ausübender Künstler enthalten. 

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die Anwendung des Wider­
rufsverfahrens nur innerhalb eines bestimmten Zeitraums zulässig ist, 
sofern das eine derartige Beschränkung aufgrund der Besonderheiten 
der Branche oder der Art des Werkes oder sonstigen Schutzgegenstands 
hinreichend gerechtfertigt ist. 

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass Urheber oder ausübende 
Künstler die Ausschließlichkeit eines Vertrags kündigen können, anstatt 
die Lizensierung oder die Übertragung der Rechte zu widerrufen. 

(3) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der in Absatz 1 vorgesehene 
Widerruf nur nach Ablauf eines angemessenen Zeitraums nach Ab­
schluss der Lizenz- oder Übertragung der Rechte erfolgen darf. Der 
Urheber oder ausübende Künstler benachrichtigt die Person, der die 
Lizenz für die Rechte erteilt wurde bzw. der die Rechte übertragen 
wurden, und setzt ihr eine angemessene Frist, bis zu deren Ablauf die 
Verwertung der lizenzierten oder übertragenen Rechte erfolgen 
muss. Nach Ablauf dieser Frist kann der Urheber oder ausübende 
Künstler die Ausschließlichkeit des Vertrags kündigen, anstatt die Li­
zenz für die Rechte bzw. die Übertragung der Rechte zu widerrufen. 
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(4) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn die nicht erfolgte Nutzung 
vorwiegend auf Umstände zurückzuführen ist, deren Behebung nach billigem 
Ermessen von dem Urheber oder ausübenden Künstler erwartet werden kann. 
(5) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass Vertragsbestimmun­
gen, die vom Widerrufsverfahren des Absatzes 1 abweichen, nur durch­
setzbar sind, wenn sie auf einer Kollektivvereinbarung beruhen. 

Artikel 23 

Gemeinsame Bestimmungen 

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass Vertragsbestimmungen, 
durch die die Einhaltung der Artikel 19, 20 und 21 verhindert wird, 
gegenüber den Urhebern und ausübenden Künstlern nicht durchsetzbar 
sind. 
(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die Artikel 18 bis 22 der 
vorliegenden Richtlinie keine Anwendung auf Urheber eines Computer­
programms im Sinne von Artikel 2 der Richtlinie 2009/24/EG finden. 

TITEL V 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 24 

Änderungen der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG 

(1) Die Richtlinie 96/9/EG wird wie folgt geändert: 
a) Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) für die Benutzung ausschließlich zur Veranschaulichung des Un­
terrichts oder zu Zwecken der wissenschaftlichen Forschung — 
stets mit Quellenangabe —, sofern das zur Verfolgung nicht­
kommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist und unbeschadet der in 
der Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments und 
des Rates (*) festgelegten Ausnahmen und Beschränkungen; 

___________ 
(*) Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 17. April 2019 über das Urheberrecht und die ver­
wandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Ände­
rung der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG (ABl. L 130 vom 
17.5.2019, S. 92).“; 

b) Artikel 9 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 
„b) für eine Entnahme zur Veranschaulichung des Unterrichts oder zu 

Zwecken der wissenschaftlichen Forschung, sofern er die Quelle an­
gibt und soweit das durch den nichtkommerziellen Zweck gerecht­
fertigt ist und unbeschadet der in der Richtlinie (EU) 2019/790 fest­
gelegten Ausnahmen und Beschränkungen;“ 

(2) Die Richtlinie 2001/29/EG wird wie folgt geändert: 
a) Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) in Bezug auf bestimmte Vervielfältigungshandlungen von öffentlich 
zugänglichen Bibliotheken, Bildungseinrichtungen oder Museen oder 
von Archiven, die keinen unmittelbaren oder mittelbaren wirtschaftli­
chen oder kommerziellen Zweck verfolgen, und unbeschadet der in 
der Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (*) festgelegten Ausnahmen und Beschränkungen; 

___________ 
(*) Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 17. April 2019 über das Urheberrecht und die ver­
wandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Ände­
rung der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG (ABl. L 130 vom 
17.5.2019, S. 92).“; 
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b) Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) für die Nutzung ausschließlich zur Veranschaulichung des Unter­
richts oder für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung, so­
fern — außer in Fällen, in denen sich das als unmöglich er­
weist — die Quelle, einschließlich des Namens des Urhebers, 
wann immer das möglich ist, angegeben wird und soweit das zur 
Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist, und 
unbeschadet der in der Richtlinie (EU) 2019/790 festgelegten 
Ausnahmen und Beschränkungen;“ 

c) In Artikel 12 Absatz 4 werden folgende Buchstaben angefügt: 

„e) Prüfung der Auswirkungen der Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2019/790 auf den Binnenmarkt und Benennung etwaiger 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung; 

f) Erleichterung des Informationsaustauschs über einschlägige Ent­
wicklungen in der Gesetzgebung und Rechtsprechung sowie 
über die praktische Anwendung der von den Mitgliedstaaten 
zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/790 ergriffenen Maß­
nahmen; 

g) Behandlung von sonstigen Fragen aus der Anwendung der 
Richtlinie (EU) 2019/790.“ 

Artikel 25 

Verhältnis zu Ausnahmen und Beschränkungen gemäß anderen 
Richtlinien 

Die Mitgliedstaaten können für Arten oder Bereiche der Nutzung, für 
die die Ausnahmen oder Beschränkungen der vorliegenden Richtlinie 
gelten, umfassendere Bestimmungen erlassen oder aufrechterhalten, die 
mit den in den Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG vorgesehenen Aus­
nahmen und Beschränkungen vereinbar sind. 

Artikel 26 

Zeitliche Anwendung 

(1) Diese Richtlinie findet auf alle Werke und sonstigen Schutz­
gegenstände Anwendung, die ab dem 7. Juni 2021 oder danach durch 
das Recht der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet des Urheberrechts ge­
schützt sind. 

(2) Diese Richtlinie berührt nicht Handlungen und Rechte, die vor 
dem 7. Juni 2021 abgeschlossen bzw. erworben wurden. 

Artikel 27 

Übergangsbestimmung 

Vereinbarungen über die Lizenzvergabe oder die Übertragung von 
Rechten von Urhebern und ausübenden Künstlern unterliegen ab dem 
7. Juni 2022 der Transparenzpflicht nach Artikel 19. 

Artikel 28 

Schutz personenbezogener Daten 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit die­
ser Richtlinie muss nach Maßgabe der Richtlinie 2002/58/EG und der 
Verordnung (EU) 2016/679 erfolgen. 

Artikel 29 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in 
Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie bis zum 7. Juni 2021 nach­
zukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. 
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Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vor­
schriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffent­
lichung auf die vorliegende Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln 
die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der 
wichtigsten nationalen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter 
diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 30 

Überprüfung 

(1) Frühestens am 7. Juni 2026 führt die Kommission eine Bewer­
tung dieser Richtlinie durch und legt dem Europäischen Parlament, dem 
Rat und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss die wich­
tigsten Ergebnisse der Bewertung dieser Richtlinie vor. 

Die Kommission bewertet bis zum 7. Juni 2024 die Auswirkungen der 
besonderen Verantwortlichkeit nach Artikel 17, die nach Maßgabe von 
Artikel 17 Absatz 6 für Diensteanbieter für das Teilen von 
Online-Inhalten gilt, deren Jahresumsatz 10 Mio. EUR nicht übersteigt 
und deren Dienste der Öffentlichkeit in der Union seit weniger als drei 
Jahren zur Verfügung stehen, und ergreift anhand der Ergebnisse ihrer 
Bewertung erforderlichenfalls entsprechende Maßnahmen. 

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle Angaben, 
die für die Ausarbeitung des in Absatz 1 genannten Berichts erforderlich 
sind. 

Artikel 31 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 32 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

▼B
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